KOBLENZ

VERBINDET.

Beschlussvorlage
Vorlage: BV/0126/2026 | Datum: 06.03.2026
Dezernat 4

Verfasser: | 66-Tiefbauamt | Az.: 66.10.20

Betreff:

Erhebung von Ausbaubeitrigen fiir den Ausbau der Peter-Klockner-Strafle, Koblenz-

Rauental

Gremienweg:

28.05.2026 | Stadtrat |__|einstimmig| |mehrheitl.| |ohne BE
abgelehnt | |Kenntnis | |abgesetzt
verwiesen | |vertagt | |geédndert

TOP offentlich |Enthaltungen Gegenstimmen

18.05.2026 | Haupt- und Finanzausschuss |__|einstimmig| _|mehrheitl.| |ohne BE
abgelehnt | |Kenntnis | |abgesetzt
verwiesen | |vertagt | |gedndert

TOP offentlich |Enthaltungen Gegenstimmen

21.04.2026 | Ausschuss fiir Stadtentwicklung und Mobilitdt | _|einstimmig| _|mehrheitl.| |ohne BE
abgelehnt | |Kenntnis | |abgesetzt
verwiesen | |vertagt | |gedndert

TOP Sffentlich |Enthaltungen Gegenstimmen

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschlieBt, fiir den Ausbau (Erneuerung, Erweiterung, Verbesserung) der Peter-
Klockner-Strafle, verlaufend von der Schlachthofstraf3e bis zum Wendehammer, einschlieBlich des
unselbstdndigen Anhéngsels Flurstiick 28/40 bis zu dessen nordwestlicher Grenze (Abgrenzung siehe
beigefiigter Plan), Koblenz-Rauental, nach § 10 Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz vom
20.06.1995 (GVBI. Seite 175) in der Fassung vom 12.12.2006 (GVBI. S. 401) - KAG a. F. - und der
Satzung tiber die Erhebung von einmaligen Beitragen nach tatsichlichen Investitionsaufwendungen
fiir die Herstellung und den Ausbau von Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung) vom 22.07.2003
- ABS -, in der aktuellen Fassung, Ausbaubeitrige in Hohe von 60 % der beitragsfahigen
Aufwendungen zu erheben.

Begriindung:

Der Ausbau der Peter-Klockner-Strafle erfolgte auf Grundlage der vom Stadtrat am 17.11.2022
beschlossenen Ausbauplanung, entsprechend dem Lageplan Nr. 16.14/10.08.2022/01.01 in Gestalt
des Anderungsbeschlusses vom 04.09.2025 (BV/0400/2025/1).

Die Strale wurde im Vollausbau grundhaft erneuert, Baubeginn war im August 2023. Die
Ausbaubreite betrdagt 16 m und teilt sich in weiten Teilen wie folgt auf: 6,50 m breite Fahrbahn in
Asphaltbauweise, in der Sackgasse mit Wendehammer wird die Fahrbahnbreite auf 6,00 m reduziert;
der Radverkehr wird iiberwiegend auf der Fahrbahn mitgefiihrt; beidseitig gepflasterte Gehwege in
einer Regelbreite von 2,50 m, nur im letzten Abschnitt, der Bereich des Wendehammers, hat eine
Gehwegbreite von 2,00 m; Langsparkpliatze zwischen den Kreuzungen Peter-Klockner-Strale/Karl-
Tesche-Strale und Peter-Klockner-Strae/Pastor-Klein-Strale die durch Griinflichen gegliedert
wurden.

Die Stra3enbeleuchtung wurde erneuert.

Die Erneuerung des Mischwasserkanals erfolgte entsprechend dem Beschluss des Stadtrates vom
11.03.2004 auf Grundlage des Entwisserungsplanes B-1.1 bereits in 2004. Hierfiir konnten bisher
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keine  Ausbaubeitrdge erhoben werden, da die ordnungsgemédfe Herstellung der
Stralenoberflichenentwisserung erst im Rahmen des Straenbaus erfolgte. Daher werden nun der
beitragsfahige Auswand fiir Kanal- und Stralenbau zusammen abgerechnet.

Der Ausbau der Peter-Klockner-Straf3e stellt eine ausbaubeitragspflichtige MaBBnahme (Erneuerung,
Erweiterung, Verbesserung) dar.

Die beitragsfiahigen Kosten werden auf die Anlieger der Peter-Klockner-Straf3e, verlaufend von der
Schlachthofstralle bis zum Wendehammer, einschlielich des unselbstdndigen Anhédngsels Flurstiick
28/40 bis zu dessen nordwestlicher Grenze (Abgrenzung siche beigefligter Plan), verteilt.

Die Rechtsgrundlagen fiir die Erhebung von Ausbaubeitragen sind § 10 Kommunalabgabengesetz
- KAG - vom 20.06.1995 (GVBI. Seite 175) in der hier noch anzuwendenden Vorgéngerfassung
vom 12.12.2006 (GVBI. S. 401) zur aktuellen Fassung vom 05.05.2020 (GVBI. S. 158) und die
Satzung der Stadt Koblenz iiber die Erhebung von einmaligen Beitragen nach tatsdchlichen
Investitionsaufwendungen fiir die Herstellung und den Ausbau von Verkehrsanlagen
Ausbaubeitragssatzung) vom 22.07.2003 - ABS -, in der zurzeit geltenden Fassung.

Gemil § 10 Abs. 3 KAG a. F. bleibt bei der Ermittlung der Beitrdge ein dem Vorteil der
Allgemeinheit entsprechender Teil (Gemeindeanteil) auBer Ansatz, der dem nicht den
Beitragsschuldnern zuzurechnenden Verkehrsaufkommen entspricht. Der Eigenanteil einer
Gemeinde muss den Vorteil widerspiegeln, den die Allgemeinheit im Verhéltnis zur Gesamtheit der
Anlieger durch eine Ausbaumalnahme erlangt, wobei entscheidend auf die zahlenméafBige Relation
der Verkehrsfrequenzen des Anliegerverkehrs einerseits und des allgemeinen Durchgangsverkehrs
andererseits abzustellen ist.

Bei der Festlegung des Gemeindeanteils ist weiterhin die Lage der zur Beurteilung anstehenden
Stralle innerhalb des jeweiligen Gemeindegebietes und die sich daraus voraussichtlich ergebenden
Verkehrsstrome zu beriicksichtigen.

Beziiglich der Bemessung des Stadtanteils hat die Rechtsprechung Leitlinien entwickelt, die vom
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz - OVG - in verschiedenen Urteilen fortentwickelt worden
sind. Auf der Grundlage ergab sich ein Basiswert von 25 % Stadtanteil fiir reinen Anliegerverkehr
(inklusive geringem Durchgangsverkehr).

Die Rechtsprechung lasst sich dahingehend zusammenfassen, dass zu unterscheiden ist zwischen

a) geringem Durchgangsverkehr, aber ganz iiberwiegendem Anliegerverkehr
b) erhhtem Durchgangsverkehr, aber noch tiberwiegendem Anliegerverkehr
C) iberwiegendem Durchgangsverkehr und

d) ganz tiberwiegendem Durchgangsverkehr, aber nur wenig Anliegerverkehr.

Der Anteil des Anliegerverkehrs und derjenige des Durchgangsverkehrs am Gesamtaufkommen kann
einheitlich fiir den FuBgidnger- und Fahrverkehr ermittelt werden, wenn allenfalls geringfiigige
Unterschiede zwischen diesen beiden Stralennutzungen bestehen.

Ein mehrstufiges Verfahren zur Ermittlung des Stadtanteils, das aus der zunédchst gesonderten
Bewertung des Fu3génger- und des Fahrverkehrs und einer sich anschlieBenden Zusammenfiihrung
der so gewonnenen Teilgemeindeanteile besteht, ist aber anzuwenden, wenn das Verhéltnis von
Anlieger- und Durchgangsverkehr beim FuB3géngerverkehr deutlich abweicht von einem
entsprechenden Verhiltnis beim Fahrverkehr.

Da in der Peter-Klockner-Strafle, verlaufend von der Schlachthofstrale bis zum Wendehammer,
einschlieBlich des unselbstindigen Anhingsels Flurstiick 28/40 bis zu dessen nordwestlicher Grenze
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(Abgrenzung siehe beigefiigter Plan), allenfalls geringfiigige Unterschiede zwischen diesen beiden
Nutzungen bestehen, kann der Anteil des Anliegerverkehrs und derjenige des Durchgangsverkehrs
am gesamten Verkehrsaufkommen einheitlich fiir den FuBganger- und den Fahrverkehr ermittelt
werden.

Es ergibt sich folgende Beurteilung:

Bei der Peter-Klockner-Stral3e, verlaufend von der Schlachthofstrale bis zum Wendehammer,
einschlieBlich des unselbstindigen Anhdngsels Flurstiick 28/40 bis zu dessen nordwestlicher Grenze
(Abgrenzung siehe beigefiigter Plan), handelt es sich um eine Gemeindestrafle im Stadtteil Koblenz-
Rauental. Sie dient hinsichtlich des Anliegerverkehres sowohl beim Fahrverkehr als auch beim
FuBBgdngerverkehr iiberwiegend dem Erreichen der anliegenden sowohl wohnlich als auch
groB3flachig gewerblich und industriell genutzten Grundstiicke; zu nennen sind u. a. die Fa. Kann
Beton GmbH & Co KG, die Fa. Spedition Steffens GmbH & Co KG sowie die
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz.

Der Durchgangsverkehr ist hinsichtlich des Fahrverkehrs durch die Verbindungsfunktion von der
Schlachthofstrale zur Karl-Tesche-Strale, u. a. mit den Zielen Fa. Canyon Bike und Bauern- und
Winzerverband, und zur Pastor-Klein-Stralle, u. a. mit den Zielen Moselbad Koblenz und Hotel
Contel, gepragt. Beim fuBldufigen Verkehr wird die vorgenannte Verbindungsfunktion u. a. durch
die FuB- und Radwegebeziehungen Richtung Mosel und dem Willy-Brandt-Ufer und zuriick
erginzt. Der 6ffentliche Personennahverkehr ist ebenfalls als Durchgangsverkehr in die Bewertung
einzubeziehen.

Unter Beriicksichtigung aller Gegebenheiten und der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes
Rheinland-Pfalz - OVG - ist daher von erhohtem Durchgangsverkehr, aber noch iiberwiegendem
Anliegerverkehr auszugehen, der einen 40 %igen Stadtanteil rechtfertigt.

Anlage:
Anlage 01: Abgrenzungsplan der Verkehrsanlage

Finanzielle Auswirkungen:
Voraussichtliche Hohe der zu erwartenden Einnahmen aus einmaligen Stralenausbaubeitragen bei
Projekt P611050 rd. 1.444.000 €; Kassenwirksamkeit voraussichtlich in 2028

Auswirkungen auf den Klimaschutz:
keine

Historie:
11.03.2004: Der Stadtrat beschlieSt den Entwésserungsplan B- 1.1

17.11.2022: Der Stadtrat beschlieft die Ausbauplanung auf Grundlage des Lageplanes
Nr. 16.14/10.08.2022/01.01 (BV/0538/2022)

14.05.2024: Unterrichtung des Ausschusses fiir Stadtentwicklung und Mobilitit iiber die
angepasste

Stralenplanung im Bereich Schlachthofstrafle bis Karl-Tesche-Stral3e
(UV/0124/2024)

10.10.2024: Der Stadtrat beschliefit die Einrichtung einer Tempo-30-Zone (BV/0477/2024)
04.09.2025: Der Stadtrat beschlieBt den Anderungsbeschluss (BV/0400/2025/1)
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	11.03.2004:  Der Stadtrat beschließt den Entwässerungsplan B- 1.1



